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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 2424/J betreffend Installierung eines Überkopfwegweisers 

im Bereich der Autobahnabfahrt Ötztal, welche die Abgeordne

ten Mag. Guggenberger, Dr. Müller, Weinberger, Strobl und Ge

nossen am 6. Juli 1988 an mich richteten, beehre ich mich zu 

den Punkten 1 und 2 der Anfrage wie folgt Stellung zu nehmen: 

Aufgrund der Bestimmungen des § 7 Bundesstraßengesetz ist es 

Aufgabe der Bundesstraßenverwaltung, unter Beachtung der Grund

sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, auf die Sicher

heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs Bedacht zu neh

men. Dies beinhaltet auch eine unmißverständliche Wegweisung, 

wobei bis auf wenige Sonderfälle aus verkehrstechnischen Grün

den nur AutobahnknQten mit Überkopfwegweisern ausgerüstet wer

den. 

Die Aufstellung von Überkopfwegweisern, für die keine verkehrs

technische Notwendigkeit gegeben ist, wie dies bei der Auto

bahnabfahrt Ötztal der Fall ist, 

straßenbaues nicht finanziert we 

2334/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




